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BFH: Auskunftsersuchen an eine Bank 

07.04.2010 

 

Von Banken kann nach dem heute vom BFH veröffentlichten Urteil die Vorlage von Kontoaus-

zügen eines Kunden § 97 AO im Regelfall erst nach vorherigem Auskunftsersuchen verlangt 

werden und wenn die Bank eine zuvor geforderte Auskunft über das Konto nach § 93 AO nicht 

erteilt hat, die Auskunft unzureichend ist oder Bedenken gegen ihre Richtigkeit bestehen. 

(24.2.2010, II R 57/08).  

Nach § 97 Abs. 2 Satz 1 AO soll die Vorlage von Büchern, Aufzeichnungen, Geschäftspapieren 

und anderen Urkunden in der Regel erst dann verlangt werden, wenn der Vorlagepflichtige eine 

Auskunft nicht erteilt hat, die Auskunft unzureichend ist oder Bedenken gegen ihre Richtigkeit 

bestehen. Dazu stellt der BFH jetzt klar, dass die Norm der Wahrung des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes dient und der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, dass die Verpflichtung zur Aus-

kunftserteilung nach § 93 AO regelmäßig die weniger in die Persönlichkeitssphäre eingreifende 

Maßnahme als die Verpflichtung zur Vorlage von Urkunden ist. Ein Abweichen von der in § 97 

Abs. 2 Satz 1 AO vorgegebenen Rangfolge kommt deshalb nur in atypischen Fällen in Betracht, 

in denen das Vorliegen steuerrelevanter Tatsachen nur durch die Vorlage eines Schriftstückes 

beweisbar oder eine Auskunft zur Wahrheitsfindung untauglich ist.  

§ 97 Abs. 2 AO dient der Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Die Finanzbehörden 

müssen einen Sachverhalt in erster Linie durch die Einholung von Auskünften aufklären. Das 

Vorlageverlangen ist lediglich hilfsweise zulässig, weil Aufklärungsmaßnahmen Eingriffscharak-

ter haben und deshalb unter mehreren Alternativen das mildeste Mittel auszuwählen ist. Die 

Verpflichtung zur Auskunftserteilung nach § 93 AO ist regelmäßig das weniger belastende Mittel 

als die Verpflichtung zur Vorlage von Urkunden. Diese Annahme beruht auf der Vorstellung, 

dass ein Auskunftsersuchen mit Blick auf die Preisgabe persönlicher oder personenbezogener 

Daten weniger stark in die Persönlichkeitssphäre der um Auskunft ersuchten Person eingreift als 

ein Herausgabeverlangen. 

 

    
    

    
    
    

Dürener Straße 295 
50935 KölnKölnKölnKöln 

 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 

koeln@axis.de 

Schlüterstraße 41 
10707 BerlinBerlinBerlinBerlin 

 
Fon 030/40 50 29 50 
Fax 030/40 50 29 599 

berlin@axis.de 

Heinrichstraße 155 
40239 DüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorf 

 
Fon 0211 / 43 83 56 0 
Fax 0211 / 43 83 56 11 
duesseldorf@axis.de 

    
    
    
    
    

Eine Einheit der axisEine Einheit der axisEine Einheit der axisEine Einheit der axis----BeratungsgruppeBeratungsgruppeBeratungsgruppeBeratungsgruppe    



Seite 2 

 

Axer PartnerschaftAxer PartnerschaftAxer PartnerschaftAxer Partnerschaft 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Dürener Straße 295 
50935 Köln 

Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 

info@axis.de 
www.axis.de 

 

Entsprechend diesen Erwägungen hat der Gesetzgeber § 97 Abs. 2 AO als Sollvorschrift abge-

fasst, weshalb die Finanzbehörde in der Regel nach ihr verfahren muss und nur in atypischen 

Fällen von ihr abweichen darf. Die Vorlage von Urkunden ohne vorheriges Auskunftsersuchen 

kann gefordert werden, wenn das Vorliegen steuerrelevanter Tatsachen nur durch die Vorlage 

eines Schriftstückes beweisbar oder eine Auskunft zur Wahrheitsfindung untauglich ist. Aller-

dings berechtigt allein die Tatsache, dass die Vorlage einer Urkunde in der Sache das geeig-

netste Aufklärungsmittel ist, die Finanzbehörde nicht dazu, von vornherein von einem Aus-

kunftsersuchen abzusehen und sofort die Urkundenvorlage zu verlangen. Dies ergibt sich aus 

dem Schutzcharakter des § 97 Abs. 2 Satz 1 AO. Es ist deshalb Aufgabe des Finanzamts, das 

Vorliegen eines atypischen und das unmittelbare Vorlageverlangen rechtfertigenden Falles dar-

zulegen. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 

kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 

Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 

dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


